
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/4/4 89/01/0119
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1990

Index

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10 Abs4;

StbG 1985 §28 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Die Beurteilung des Vorliegens oder Nichtvorliegens des Interesses der Republik gem § 28 Abs 1 Z 1 StbG 1985 hängt

keineswegs zwingend von einer Bestätigung der Bundesregierung, wie sie in § 10 Abs 4 StbG 1985 für den dort

besonders geregelten Verleihungsfall vorgesehen ist ab.
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